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REPUsClK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 

&.10 /SN - /iY I HE 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 
1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 

Name des Sachbearbeiters: 

IGeschäftszahl 14.080/3-1/1/83 
Rat Dr. Malousek 

Klappe 5333 Durchwahl 
Fernschreib-Nr. 1 11145, 1 11780 

L 

An die 

Parlamentsdirektion 

1017 W i e  n 

Parlament 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesministeriengesetz 
1973 geändert wird; 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

.. >2ciriHt GESETZENTv\!lJ . i 
/1 -;,z S- "6 '1; 
H_ • •• ----__________________________ __ • -GE/19.�::?. 

Schaffung eines Bundesministeriums 
für Familie, Jugend und Konsumenten
schutz; 
Begutachtungsverfahren; 
Ressortstellungnahme 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

beehrt sich in der Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellung

nahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes

ministeriengesetz 1973 geändert wird, zu übermitteln. 

2( Beilage V 

Wien, am 2. September 1983 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schwarz 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

/;'U/� 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 022217500 FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 
Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 14.080/3-1/1/83 

Ra t Dr. Malousek 
Klappe 5333 Durchwahl 
Fernschreib-Nr. 1 11145, 1 11780 

L 

An das 
Bundeskanzleramt
Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1014 W i e n 

-.J 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesministeriengesetz 
1973 geändert wird; 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

d r i n ge n d 

Schaffung eines Bundesministeriums 
für Familie, Jugend und Konsumenten
schutz; 
Begutachtungsverfären; 
Ressortstellungnahme 

Unter Bezugnahme auf die do. Aussendung vom 20. Juli 1983, 

Zl. 602.354/4-V/A/2/83, beehrt sich das Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie mitzuteilen, daß der Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Bundesministeriengesetz 1973 geändert 

wird, vom ho. Ressortstandpunkt zu folgenden Bemerkungen Anlaß 

gibt: 

I. Allgemein: 

Von ganz besonderer Bedeutung erscheint die vorgesehene Über

tragung VOll Vollzugsagenden betreffend das Produktaicherheitsgesetz 

an das Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz. 

Wenn es sich bei der in Aussicht genommenen Ausgliederung aus dem 

ho. Kompetenzbereich auch um eine im politischen Raum zu treffende 

Entscheidung handelt, soll doch auf die Bedeutung dieses Gesetzes aus 

der Sicht des ho. Aufgabenbereiches aufmerksam gemacht werden; räumt 

doch das Produktsicherheitsgesetz die Möglichkeit der Setzung Von 

Maßnahmen ein, die sehr weitgehend in die Sphäre der gewerblichen 

Erzeuger und ffandler eingreifen. Gerade aus dieser Sicht waren die 

ho. Vertreter bei der Ausarbeitung des gegenständlichen Gesetzent

wurfes daran interessiert, die führende Zuständigkeit des ho. Ressorts 

sicherzustHllen, was schlußendlich auch gelang. Wenn nun wesentliche 

25/SN-14/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 13

www.parlament.gv.at



o. 
25/SN-14/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 13

www.parlament.gv.at



- 2 -

Vollzugsmaßnahmen, wie bespielsweise die gesamte Geschäftsführung 

des Produktsicherheitsbeirates in das neu zu schaffende Bundes

ministerium abgetreten werden sollen, dann entfallen Gestaltungs

möglichkeiten, die im Rahmen der verbleibenden Zuständigkeiten des 

ho. Ressorts bei der Vollziehung des Produktsicherheitsgesetzes 

nicht mehr aufgeholt werden können. 

11. Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes und zu den Er

läuterungen 

Zu § 1 des Bundesministeriengesetzes 1973 (im Entwurf nicht 

enthalten): 

In dieser Gesetzesbestimmung werden die Bundesministerien 

namentlich aufgezählt. Im vorliegenden Entwurf wurde übersehen, 

das zu schaffende Bundesministerium für Familie, Jugend und Kon

sumentenschutz in diese Aufzählung aufzunehmen. 

Zu Art. I Z. 3 : 

1. Im neuen Abschnitt D des Teiles 2 der Anlage zu § 2 des 

Bundesministeriengesetzes 1973 fällt auf, daß bezüglich der in der 

Z. 6 angeführten "Angelegenheiten der Konsumentenpolitik einschließ

lich des Konsumentenschutzes" nur eine Ausschlußklausel zugunsten 

des Bundesministeriums für Justiz vorgesehen ist. Da es sich bei 

dieser Materie, die dem Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums 

für Familie, Jugend und Konsumentenschutz zugewiesen werden soll, 

um eine sogenannte Querschnittsmaterie handelt, also dieser Bereich 

kein eigenständiges Verwaltungsgebiet darstellt, sondern mit der je

weiligen Verwaltungsmaterie in untrennbarem Zusammenhang steht, und 

laut den Erläuterungen zum vorliegenden Gesetzentwurf die vorliegen

de Regelung daran nichts ändern soll, wäre es nach ho. AnsXht not

wendig, dies entsprechend klarzustellen. Die Ausschlußklausel wäre 

daher-entsprechend ähnlichen Vorbildern wie etwa bei den dem Bundes

ministerium für Inneres zur Besorgung zugewiesenen "Angelegenheiten 

des Sicherheitswesens" oder bei den dem Bundesministerium für Justiz 

zur Besorgung zugewiesenen "Angelegenheiten des Zivilrechts" (siehe 

Abschnitt G. Z. 1 und Abschnitt H Z.1 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 

des Bundesministeriengesetzes 1973) - wie folgt zu formulieren: "so

weit sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums 

fallen". 

2. Im neuen Abschnitt D des Teiles 2 der Anlage zu § 2 des 

Bundesministeriengesetzes 1973 werden weiters unter Z. 6 die "Ange

legenhei ten des Schutzes vor gefährlichen Produkten, sO\-rei t sie nich t 
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in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe 

und Industrie fallen", expressis verbis dem Bundesministerium für 

Familie, Jugend und Konsumentenschutz zugeordnet. Die darin ent

haltene Verweisung auf die Zuständigkeit des Bundesministeriums 

für Handel, GeweDbe und Industrie erscheint legistisch nicht sehr 

günstig, da es sich um eine zunächst inhaltslose Verweisung handelt, 

die erst verständlich wird, wenn man auf Z.20 des Abschnittes G 

des Teiles 2 der Anlage zu § 2 des Bundesministeriengesetzes 1973 

in der Fassung des Art. I Z.5 der als Entwurf vorliegenden Novelle 

stößt, wo die "gewerbe- und wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten 

des Schutzes vor gefährlichen Produkten" dem Bundesministerium 

für Handel, Gewerbe und Industrie zugeordnet werden. Diese Zuord

nung erscheint nicht notwendig, da die Angelegenheiten des Ge-werbe

rechtes und die Wettbewerbsangelegenheiten schon nach der derzeit 

geltenden Fassung des Bundesministeriengesetzes 1973 zum Bundes

ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie ressortieren. Unbe

schadet der unter Abschnitt I Allgemein angestellten Überlegungen 

wird daher dafür eingetreten, daß bei der Festlegung der Zuständig

keit des Bundesministeriums für Familie, Jugend und Konsumenten

schutz unter Z.6 des Abschnittes D des Teilns 2 der Anlage zu § 2 

des Bundesministeriengesetzes 1973 hinsichtlich der Angelegenheiten 

des Schutzes vor gefährlichen Produkten folgende Formulierung ver

wendet wird: 

"Angelegenheiten des Schutzes vor gefährlichen Produkten, so

weit es sich dabei nicht um Angelegenheiten des Gewerberechtes oder 

um Wettbewerbsangelegenheiten handelt" 

Art.l Z.5 der als Entwurf vorliegenden Novelle zum Bundes

ministeriengesetz 1973 kann damit ersatzlos entfallen. 

Zu Art. I Z. 5 : 

Siehe die Ausführungen unter Pkt. 2 zu Art. I Z.3 sowie unter 

Abschnitt 111. Sonstiges. 

Zu Art. 111: 

Es wird bemerkt, da� die Bundesabgabenordnung zuletzt durch 

Art. V des Zustellrechtsanpassungsgesetzes, BGBI.Nr. 201/1982, geändert 

IA,rurde . 

Zu Art. VI: 

Im Einleitungssatz hätte die Zitierung zu lauten: "Das Bundes

gesetz vom 30. Juni 1982, BGBI.Nr. 359, . • • . .  " 
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Zu Art. IX: 

1. Art. IX des Entwurfes sieht in Z.2 eine Änderung des § 7 

des ProdQ�tsicherheitsgesetzes dahingehend vor, daß die Zuständig

keitsregelung für die zu treffenden Maßnahmen entfallen soll. Es 

erweist sich daher als notwendig, die im Art. IX Z. 3 des Ent�s 

vorgeschlagene Änderung des § 22 des Produktsicherheitsgesetzes 

dahingehend zu ergänzen, daß im Abs. 2 nach dem Wort "Maßnahmen" 

der H inweis "( § 7)" eingefügt wird. 

2. Im § 7 letzter Satz des geltenden Produktsicherheitsge

setzes ist eindeutig geregelt, wer � ämlich der Bundesminister für 

Handel, Gewerbe und Industrie) das in Rede stehende Gutachten des 

Produktsicherheitsbeirates einzuholen hat. 

Die vorgeschlagene neue Formulierung läßt eine solche ein

deutige Fassung vermissen. Hier muß durch Auslegung bestimmt wer

den, wer ( der Bundesminister für Familie, Jugend und Konsumenten

schutz oder allenfalls der für das Sachg ebiet, das Gegenstand des 

Gutachtens sein soll zuständige Bundesminister) das Gutachten des 

Produktsicherheitsbeirates einzuholen hat. 

Eine entsprechende KlarsteIlung durch Ergänzung der Formulie

rung erscheint angezeigt. 

Zu den Erläuterungen: 

1. Auf Seite 6 der Erläuterungen hat in der vorletzten Zeile 

der Klammerausdruck nach "Bundesministerium für soziale Vawaltun g" 

zu lauten: "(Abschn. K Z.2, 3 lit.b und 5)". 

2. Auf Seite 8 der Erläuterungen hat es in der drittletzten 

Zeile richtig zu lauten: " • • . • .  gemäß Abschnitt K Z. 6 .. . " . 

3. Auf Seite 9 der Erläuterungen hat es in der achten Zeile 

richtig zu lauten: " . • . • •  gemäß Abschn. K Z.5 • . . • .  ". 

111. Sonstiges: 

Die beabsichtigte Novellierung des Bundesministeriengesetzes 

1973 sollte zum Anlaß genommen werden, die bestehende Kompetenz des 

ho. Ressorts auf dem Gebiete der Wirtschaftlichen Landesverteidigung 

im Gesetz zu verankern. Dazu wird im einzelnen folgendes bemerkt: 

Seit dem Inkrafttreten des Bundesministeriengesetzes 1973 am 

1. Jänner 1974 wurden sowohl Vom Nationalrat als auch von der Bundes

regierung Handlungen gesetzt, die deutlich die Bedeutung der Wirt

schaftlichen Landesverteidigung hervorheben. 
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Ausdrücklich nennt Art. 9a Abs. 2 des Bundes-Verfassungs

gesetzes, der im Jahre 1975 einstimmig Vom Nationalrat verab

schiedet wurde, die Wirtschaftliche Landesverteidigung als Staats

aufgabe. Darüber hinaus hat der Nationalrat einstimmig eine Reso

lution beschlossen, in der die Bundesregierung ersucht wird, im 

Rahmen dieses Aufgabenbereiches "zur Vermeidung von ökonomischen 

Störungen und zur Sicherung der Erhaltung der Leistungsfähigkeit 

der österreichischen Wirtschaft in Krisenfällen entsprechende Vorsor

gen zu treffen". Insbesondere hat der Nationalrat den Gedanken eines 

"Krisenmanagements" vorgetragen, dem "Bevorratungs- und Produktions

programmierung, Aufbringungs-, Zuführungs- sowie Verteilungsvorsorgen, 

Bewahrung der Ernährungsbasis, Sicherstellung einer Energienotver

sorgung", aber auch Devisen- , Außenhandels- und Arbeitsmarktsteue

rung obliegen. Diese Entschließung - kurz Verteidigungsdoktrin ge

nannt- 'NUrde von der Bundesregierung am 28.10.1975 als Veritlaltungs

maxime anerkannt unddamit auch zur Richtschnur aller Handlungen und 

Maßnahmen der Wirtschaftlichen Landesverteidigung gemacht. Und letzt

lich \'lUrde aufgrund dieses Auftrages der Abschnitt "Wirtschaftliche 

Landesverteidigung" des Landesverteidigungsplanes erstellt und vom 

Landesverteidigungsrat am 22.3.1983 zur Kenntnis genommen. 

Aus dieser kurzen chronologischen Darstellung ist nicht nur 

die Gewichtung der Wirtschaftlichen Landesverteidigung, sondern auch 

der umfangreiche Aufgabenkatalog, der im Rahmen der Wirtschaftlichen 

Landesverteidigung zu bewältigen ist, ersichtlich. 

Trotz dieses faktisch Vom ho. Ressort schon bisher wahrgenomme

nen Aufgabenbereiches und trotz der Tatsache, daS ein Teil der Auf

gaben der Wirtschaftlichen Landesverteidigung weiteren Ressorts zur 

Besorgung zukommt und diese Angelegenheiten Vom Bundesministerium 

für Handel, Gewerbe und Industrie zusammengefaßt und koordiniert 

werden müssen, f ehlte bisher im Teil 2 der Anlage zu § 2, Abschn. F, 

eine Aufzählung dieser Kompetenzen. 

Dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie steht 

derzeit lediglich auf Grund des Ministerratsbeschlusses Vom 20.2.1962 

- mit dem das Organisatio.nsschema für den Aufbau einer Umfassenden 

Landesverteidigung festgelegt \vurde - die Federführung im Arbeits

ausschuß Wirtschaftliche Landesverteidigung ( kurz AA"W") zu, was 

si ch jedoch in der Praxis - wie sich dies z. B. anläßlich der Bera

tungen zum Absc hnitt WLV des Landesverteidigungsplanes gezeigt hat -
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nicht als effizient erwiesen hat. Darüber hinaus ist die zusammen

fassende und koordinierende Behandlung Von Angelegenheiten der Wirt

schaftlichen Landesverteidigung laufend durchzuführen, während der 

AA "W" für konkrete Arbeiten nicht nur ein zu gro ßes Gremium ist, 

sondern auch nur in größeren zeitlichen Abständen zusammentritt. 

Die für das Bundeskanzleramt vorgesehene Koordinierung in An

gelegenheiten der Umfassenden Landesverteidigung kann hiefür keinen 

Ersatz bieten, da es sich bei den bisher Vom ho. Ressort wahrge

nommenen Aufgaben um eine Koordination innerhalb des Wirtschafts -, 

Ernährungs-, Arbeitsmarkt- und Finanzsektors handelt, während der 

Umfassenden Landesverteidigung die Koordination der T ei l b e -

r e i c h  e d e r  U m f a s s  e n d  e n L a n d e s  v e r  -

t e i d  i g u n  g obliegt. Uberdies erfordert die Vom ho. Ressort 

wahrzunehmende koordinierende Tätigkeit eine Abstimmung und zusammen

fassende Behandlung der Aufgaben bism die Einzelheiten der Durch

führung, die durch eine allgemeine Koordinierungskompetenz niemals 

ersetzt werden kann. Schließlich kann auch das neutrale Schweden 

als Beispiel für ein Land angeführt werden, in welchem der Handels

minister die Wirtschaftliche Landesverteidigung koordiniert. 

Es wird daher beantragt, im Abschnitt G (neu ) des Teiles 2 

der Anlage zu § 2 des Bundesministeriengesetzes 1973 eine Ziffer 

mit folgendem Wortlaut vorzusehen: 

"Angelegenheiten der Wirtschaftlichen Landesverteidigung ein

schließlich der Koordination der Wirtschaftlichen Landesverteidigung". 

Aus legistischer Sicht bietet sich hiefür die frei gewordene 

Z.20 an (vgl. die Ausführungen zu Art. I Z.5 des Entwurfes ). 

Der Inhalt des Begriffes " Wirtschaftliche Landesverteidigung" 

wäre in den Erläuterungen näher zu umschreiben. Insbesondere gehö

ren dazu auch Vorsorgen zur Vermeidung von ökonomischen Störungen 

und zur Sicherung der Erhaltung der Leistungsfähigkeit der österr. 

Wirtschaft in Krisenfällen sowie Maßnahmen hinsichtlich der Versor

gung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Waren. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

der Parlamentsdirektion uöermittelt. 

Wien, am 2. September 1983 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schwarz 
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